
Beschluss:  
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die Angelegenheit erneut zu beraten und zu beschließen, 
wenn ein konkreter Vorschlag zur Standortfrage für einen Verbrauchermarkt und ein 
Alternativvorschlag zum jetzigen Spielplatz vorliegen. 
Eine Verlegung und Neuausstattung kann nicht zu Lasten des städtischen Haushaltes gehen.  
 
 


